
Coronapandemie: Keine Umsatzsteuer auf Kleiderspenden  
 
| Sachspenden unterliegen als unentgeltliche Wertabgabe der Umsatzsteuer. Somit ist es  
z. B. für Einzelhändler oftmals teurer, unverkaufte Textilien zu spenden, als sie zu vernichten. 
Wegen der Corona-Beschränkungen hat sich aber nun eine Sondersituation ergeben. Vor allem 
Saisonware hat sich in großen Mengen in den Lagern der Einzelhändler angestaut, die jetzt nur 
noch schwerlich abzusetzen ist. Hierauf hat das Bundesfinanzministerium mit einer Billigkeits- 
bzw. Ausnahmeregelung reagiert. | 
 
Die Finanzverwaltung verzichtet auf die Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe bei 
Waren, die von Einzelhändlern, die durch die Coronakrise unmittelbar und nicht unerheblich 
negativ wirtschaftlich betroffen sind, an steuerbegünstigte Organisationen gespendet werden 
bzw. gespendet worden sind. 
 
Beachten Sie | Diese Regelung gilt nur für Spenden, die zwischen dem 1.3.2020 und dem 
31.12.2021 erfolgt sind. 
 
Quelle | BMF-Schreiben vom 18.3.2021, Az. III C 2 - S 7109/19/10002 :001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
221337 

 


